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r es Halliſche Zeitung fur Stadt und Land.
n Jn der Expedition des Kuriers. (Redakteur C. G. Schwetſchke.
e (Jeden Montag und Donnerstag erſcheint ein Stück.)
i Nro 68,. Donnerstag, den 26. Auguſt 1830.(Hierzu eine Beilage.)

Frankreich Erhebung gewiſſer Steuern iſt fur das Land eine dru
4 ckende Laſt. Geſetze ſollen vorgeſchlagen werden, um

Paris, d. 16. Aug. Der König hat unter dem dieſem abzuhelfen. Bei dieſer Pruüfung ſoll keine Re
r, geſtrigen Datum folgende, von dem Juſtizminiſter klamation umgangen, kein Jntereſſe vergeſſen, kein

kontraſignirte Proklamation an das Volk erlaſſen Faktum verkannt werden; allein, bis dieſe neue Ge
t „Jhr habt eure Freiheiten gerettet Jhr habt mich be- ſetze erſcheinen, muß denjenigen, ſo noch in Kraft ſind,
n rufen, euch nach den Geſetzen zu regieren. Euer Werk Gehorſam gezollt werden das allgemeine Jntereſſe

iſt glorreich beendigt, das meinige beginnt. Mir liegt erfordert, die Sicherheit des Staats gebietet es. Alle
t es ob, der geſetzmäßigen Ordnung die ihr erobert Redlichgeſinnten mögen ihren Einfluß aufbieten, um

habt, Achtung zu verſchaffen. Jch kann Niemanden ihre Mitbürger hiervon zu überzeugen. Was mich be
r, erlauben, ſich davon loszuſagen, denn ich ſelbſt bin trifft, ſo werde ich in Zukunft weder gegen meine Ver-

ihr unterworfen. Die Adminiſtration muß allenthal- ſprechungen, noch in dieſem Augenblick gegen meine
e. ben wieder in Thatigkeit treten. Zahlreiche Verande- Pflichten fehlen. Franzoſen, Europa blickt mit

rungen ſind bereits vorgenommen worden, andere ſind einer, mit einigem Erſtaunen vermiſchten Bewunde-
h im Werk. Die Autorität muß ſich in den Händen von rung auf unſere glorreiche Revolution; es fragt ſich,
n Mannern befinden, die der Nationalſache innig zuge- ob wirklich die Macht der Civiliſation und Thatigkeit
z than ſind. Eine ſo ſchnelle und ſo ungemein große ſo groß ſey, daß ſolche Ereigniſſe vor ſich gehen kön
r Bewegung konnte ohne einige momentane Verwirrung nen, ohne daß der Staat dadurch erſchüttert werde.
is nicht vor ſich gehen ſie nahert ſich ihrem Ende. Jch Laßt uns ſolche Zweifel zerſtreuen ein eben ſo ge
s erſuche alle redlichen Burger, ſich um ihre Vorgeſetz- regeltes als volksthumliches Gouvernement ſchreite

ten zu vereinigen und ſie zu unterſtutzen, die Ordnung raſch zur Vernichtung der abſoluten Gewalt fort.
und Freiheit zum Nutzen Aller aufrechtzuhalten. Jn Freiheit, öffentliche Ordnung, ſo lautet die
dem oöffentlichen Dienſt ſind Reformen noöthig. Die Deviſe, welche die Nationalgarde von Paris auf ih



ren Bannern fuührt ſie ſeien ebenfalls das Schauſpiel,
welches Frankreich Europa darbietet. Wir werden in
wenigen Tagen das Gluck und den Ruhm des Vater-
landes fur Jahrhunderte feſtgeſtellt haben

Man hat in dieſen Tagen, ſagt das Journal du
Commerce, viel von Demonſtrationen geſprochen, die
einige Schaaren von Handwerkern gemacht haben ſol-
len. Wir glauben, man beunruhigt ſich mehr als noö
thig uber die Gefahren die dieſe Verſammlungen dar-
bieten. Die Handwerker, die einige Verbeſſerungen
begehren zu können glauben, haben bereits eingeſehen,
daß ſie Alles, was Unruhe einflößen könnte, vermei-
den müſſen. Der Hr. Polizeiprafekt theilt uns eben
folgende darauf Bezug habende Note mit „Unruhe-
ſtifter, deren Charakter und Auftrag man kennt, ha-
ben heute (am 16.) nochmals verſucht, Unruhen unter
den Arbeitsleuten zu erregen aber dieſe wackern Leute,
welche wohl wiſſen, daß die Erhaltung der Ordnung
das einzige Mittel iſt, die Fruchte ihres Sieges zu be
wahren, haben die Aufwiegler allenthalben abgewie-
ſen und ſechs davon arretirt, die auf die Polizeipra
fektur gefuührt worden ſind. Auf die Unterſuchung des
Präfekten hat ſich ergeben, daß drei davon wegen
Diebſtähle und namentlich einer in eine zwolfjaährige
Kettenſtrafe verurtheilt geweſen. Ein ſolches Beiſpiel
genugt, um den Handwerkern zu bedeuten, daß ſie

dieſen Unruheſtiftern nicht trauen durfen, die unter das
Volk von ſeinen Feinden geſandt wurden, welche, uber
ihre Niederlage wuüthend, ſich deshalb an ihren Ueber
windern zu rachen ſuchen.

Der Moniteur enthält wieder eine ſehr zahlreiche
Liſte von neuernannten Beamten im Juſtiz und Ver
waltungsfache.

Die HH. Baron Fain und Oudars ſind zu
Chefs des Kabinets des Königs ernannt. (Erſterer
bekleidete dieſelbe Stelle ſchon unter Napoleon.)

Paris, d. 17. Auguſt.
Der Angabe des Journal des Debats zufolge hat

der Graf Pozzo di Borgo, ruſſiſcher Botſchafter,
dem Könige vorgeſtern Abend einen Beſuch abgeſtattet.

Die Obriſte Beaudrand und Athalin, Adjutanten
des Königs, ſind, wie die Quotidienne meldet, ge-
ſtern als Kuriere abgegangen. Sie uüberbringen eigen-
handige Schreiben des Könjgs an die Souveraine von
Großbritannien und Rußland.

Nach dem Journal du Commerce iſt der Her-
zog v. Choiſeul dazu beſtimmt, ſich nach London
zu begeben, um den neuen König zu bekomplimentiren
und die Thronbeſteigung Ludwig Philipp's zu notifi-
iren.

Der bisherige Botſchafter am Londoner Hofe,
Herzog von Montmorency-Laval, nimmt an
den Berathungen der Pairskammer keinen Theil und

hat den Eid zu leiſten verweigert, nicht aus Oppoſi
tion, wie er erklart, ſondern der Ehre wegen, fran
zöſiſcher aber als die Ehre ſey nichts.

Paris, d. 18. Auguſt.
Jn der geſtrigen Sitzung der Oeputirtenkam-

mer wurden folgende Gegenſtande verhandelt:
Die Kommiſſion zur Prüfung des von Hrn. Mercier
vorgeſchlagnen von den Staatsbeamten künftighin zu
leiſtenden Eides erſtattete ihren Bericht. Die dies
fallſige Oiskuſſion wird morgen ſtattfinden der
Kriegsminiſter General Gerard machte einen Ge-
ſetzesvorſchlag, wodurch den Offizieren ihre Grade ge
ſichert und die Penſionsverhaltniſſe bei der Landarmee
geregelt werden ſollen der Miniſter des Jnnern
theilte ebenfalls einen Geſetzesvorſchlag in Betreff der
Wiedererwäahlung der zu öffentlichen Aemtern berufe-
nen Mitglieder der Deputirtenkammer mit ferner
begehrte derſelbe von der Kammer einen außerordent
lichen Kredit von 5 Millionen zur Unternehmung öf
fentlicher Bauten, welche der durch die gegenwärtigen
Verhältniſſe gedruckten armen Volksklaſſe Beſchäfti
gung und Nahrung geben ſollen die Kommiſſion
zur Prüfung des von Hrn. Deleſſert gemachten Vor
ſchlags, den Hinterlaſſenen der in den ruhmwurdigen
Tagen vom 26. bis 29. Juli Gefallenen und den in
dieſer Zeit Verwundeten Belohnungen und Penſionen
zu ertheilen, ſo wie zur Erinnerung an dieſe Ereigniſſe
eine Medaille ſchlagen zu laſſen, erſtattete ihren Bericht.

Der Generallieutenant Graf Gerard iſt zum
Marſchall von Frankreich erhoben, und der
Generallieutenant Lafayette zum Generalkomman-
danten der Nationalgarden des Koönigreichs ernannt
worden.

Eine beim Gouvernement heute eingetroffene tele
graphiſche Depeſche meldet, daß Furſt Polignac
zu Granville, im Departement der Manche, arre-
tirt und unter ſtarker Eskorte nach St. Lo abgefuhrt
worden iſt.

Das Gouvernement hat heute Abend die Nachricht
erhalten, daß Karl X. und ſeine ganze Familie ſich
am 16. eingeſchifft und unter gunſtigem Wind die hohe
See gewonnen haben.

Karl X. geht entweder nach England oder nach
Sicilien, wo ihm der König Ludwig Philipp I. ſeine
bei Palermo liegenden herrlichen Beſitzungen zum
Aufenthalte angeboten hat. Jm Gefolge Karls X.
beſinden ſich die Herzoge von Luxemburg und Armand
von Polignac und die beiden Ex- Miniſter Montbel
und Capelle. Kapitain Dumont d'Urville, der
die Fahrzeuge, auf denen ſich die Königl. Familie ein
ſchifft, befehligt, hat von der Regierung den Befehl
erhalten, in keinem niederlandiſchen Hafen vor Anker
zu gehen.
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Aus la Rochelle wird unterm 12. d. gemeldet:
General Despinois (vogl. d. vor. Nr. d. K.) er
regte immer einige Beſorgniſſe; man wußkte, daß er
ſich auf dem Wege nach der Vendée befand mehrere-
mal hieß es ſchon, er ſey arretirt, aber immer irrthüm-
lich. Am Sonntag endlich fand ſeine Verhaftung
Statt und zwar durch ein einziges Jndividuum Na-
mens Chabot. General Lamarque, der vor-
geſtern angekommen, hat Befehl ertheilt, ihn hieher
zu bringen er iſt bereits eingetroffen, und wird, bis
auf weitern Befehl vom Gouvernement, in Verwahr-
ſam gehalten.

Die Preuß. Staatszeitung giebt Folgen-
des „Mit einigen anderen auswartigen Blattern ent-
halten insbeſondere auch die franzöſiſchen Zeitungen
eine Kabinets-Ordre, welche unterm 7. Aug. mit
Rückſicht auf die in Frankreich eingetretenen Ereigniſſe
an die Militair- Behörde zu Köln (72) erlaſ-
ſen worden ſeyn ſoll. Wer die preußiſche Ge-
ſchaäfts Verfaſſung auch nur im Allgemeinen kennt,
kann uüber die Unechtheit einer ſolchen Kabinets Ordre,
als die vorgebliche nicht weiter in Zweifel ſeyn.“

Nachrichten von der Expeditionsarmee.
Der Admiral Duperré hat neuerdings folgen

des Schreiben an den See Miniſter gerichtet:
Am Bord des Linienſchiffes Alger“ in der

Bai von Algier, am 4. Auguſt.
Heute überſende ich Ewr. Exc. die Berichte der

Fregatten Kapitaine Leblanc und Ropert, von denen
der erſtere die Brigg „Oragon“, der letztere die Brigg
„le Voltigeur“ und die Station vor Oran befehligt.
Kapitain Leblanc hatte nach Oran einen Offizier des
Oberbefehlshabers mitgenommen, der dem dortigen
Bey Vorſchlage machen und von demſelben zugleich
die Akte uber ſeine Unterwerfung unter die franzoſiſche
Regierung in Empfang nehmen ſollte. Die Unter-
handlung zog ſich aber in die Lange und fuhrte zu kei-
nem günſtigen Reſultate. Kapitain Leblanc entſchloß
ſich daher in Uebereinkunft mit dem Kapitain Ropert
zu einem durchgreifenden Schritte, nämlich die Un-
ſchluüſſigkeit des Bey und den Zwieſpalt unter der Mi-
liz zur Beſitznahme des Forts Mars-il-Kibir zu be
nutzen, das die Bai, deren Ankerplatz vielleicht der
ſicherſte an der ganzen afrikaniſchen Kuſte iſt, vollig
beherrſcht. Die beiden Briggs legten dem gemäß,
durch den „Endymion“ verſtarkt, unter dem Fort an
und ſetzten 150 See Soldaten an's Land. Die tur-
kiſche Garniſon raäumte ſogleich das Fort, das nun
mehr von 100 See Soldaten beſetzt iſt. Es iſt mit
12 Geſchützen verſehen, und die Approſchen deſſelben
können, da es an der Spitze einer Halbinſel liegt,
leicht von der Artillerie unſerer Briggs beſchutzt wer

den. Der Beſtimmung des Oberbefehlshabers ge
maß, ſoll die Stadt Oran von franzöſiſchen Truppen
beſetzt werden. Dieſe ſchiffen ſich bereits heute auf
den Fregatten „Sirene“, „Amphitrite“ und „Jyhi-
genie“ ein. Den Befehl über dieſe Expedition habe
ich dem Schiffs-Kapitain Maſſieu anvertraut derſel
be geht morgen unter Segel, und ich kann Ewr.
Excellenz dafür burgen, daß er das Unternehmen mit
der Klugheit und Entſchloſſenheit leiten wird die alle
Handlungen dieſes Ober Offiziers charakteriſiren.“

Portugal.
Liſſabon, d. 31. Juli. Dom Miguel geht

übermorgen nach Caldas. Seit einiger Zeit ertheilt
er nicht mehr öffentliche Audienzen. Der ſeit einem
Jahre im Schloß von Alfeite in Haft ſitzende Visconde
von Queluz iſt geſtern zum erſten Male wieder in Liſſa
bon erſchienen. Die hieſigen franzöſiſchen Jeſuiten
verkundeten geſtern mit prophetiſcher Begeiſterung,
daß bald ein Botſchafter Sr. Allerchriſtlichſten Maje
ſtat in Liſſabon ankommen werde.

Spanien.
Aus Madrid ſind Nachrichten bis zum 5. Au-

guſt eingegangen. Die Hof- Zeitung von die-
ſem Tage enthält die Verordnungen vom 25 Juli oh-
ne weitere Bemerkung. Die ſpaniſche Regie-
rung hat ein neues ſehr beſchränkendes Regle-
ment für die Preſſe erlaſſen.

Niederlande.
Aus dem Haag, d. 16. Auguſt. Ueber die

Feierlichkeiten, welche bei der Vermählung J. K. H.
der Prinzeſſin Mariane mit Sr. K. H. dem Prin
zen Albrecht von Preußen (welcher am 23. Au
guſt von Berlin dorthin abgereiſt iſt) ſtattfinden ſollen,
vernimmt man Folgendes: Am 14. Sept. wird die
Vermahlung ſelbſt ſtattfinden; am 15. Abends wird
Cour bei Hofe, am 16. Diner bei Sr. K. H. dem
Prinzen von Oranien und Abends Gala im niederlan-
diſchen Theater, am 17. Volksfeſt und großer Ball
bei Hofe, am 18. Diner bei Sr. Königl. Hoh. dem
Prinzen Friedrich und Gala im franzöſiſchen Theater,
am 19. Kirchgang und großes Diner bei Hofe ſeyn.
Die Königl. Familie wird ſich dann auf einige Zeit
nach Amſterdam begeben.

Rußland.
St. Petersburg, d. 14. Aug. Se. Majeſtät

der Kaiſer haben am 11. d. M., Abends um 11 Uhr,
begleitet von dem Befehlshaber des Kaiſerlichen Haupt
quartiers und Chefs des Gensd'armen-Korps, Ge-
neral Adjutanten Benkendorff, Hochſtihre Reiſe nach
Sweaborg in Finnland angetreten.



Am 8. ſpeiſte Se. Königl. Hoheit der Kronprinz
von Schweden und Norwegen bei Jhren Ma-
jeſtaäten dem Kaiſer und der Kaiſerin. Nach der Tafel
nahm Se. Königl. Hoh. Abſchied von Jhren Kaiſerli-
chen Majeſtäten und begab ſich nach Kronſtadt, um
von dort die Rückreiſe anzutreten.

Der General Feldmarſchall, Graf Diebitſch
Sabalkanski, iſt am 11. d. in hieſiger Reſidenz
angelangt und im Winter Pallaſte abgeſtiegen.

Tuürk ei.
Konſtantinopel, d. 26. Juli. Die Pforte

hat in den letzten Tagen beruhigendere Nachrichten
uüber den Stand der Dinge in Albanien erhalten, wel
cher noch vor Kurzem ernſtliche Beſorgniſſe veranlaßt
hatte. Sie beſorgt nicht mehr, daß der Paſcha von
Skutari mit den aufruhreriſchen Albaneſern gemein-
ſchaftliche Sache mache die ihr von Muſtapha Paſcha
zugekommenen Verſicherungen ſind von der Art, daß ſie
ſich der Treue und Unterwurfigkeit dieſes Statthalters
fur verſichert halt. Auch zeigt der Großweſſier aus
ſeinem Hauptquartier Monaſtir an, daß es ihm gelun
en ſey, mehrere Häuptlinge der Albaneſer mit ihrenTruppen durch Auszahlung ihres ruückſtandigen Sol

Bekanntmachungen.
Da die Frau Oberpfarrin Eifert geborne Rot-

torf zu Muhlberg, welche im Beſitze folgender Mer-
ſeburger Stiftſtändiſchen Obligationen als No. 137.
uüber 250 Thlr. lit. B. No. 69. über 100 Thlr. B. No.
70. uüber 100 Thlr. B. No. 204. uüber 100 Thlr. C.
431. uber 50 Thlr. C. 432. uüber 50 Thlr. ſich befin-
det, behauptet die dazu gehörigen Talons Series II.
und zwar den zu der erſtgedachten Obligation gehörigen
Talon auf den Termin Oſtern 1826. bis mit Michaelis
1828. und die zu den übrigen 5 Obligationen gehörigen
Talons auf die Termine vom 1. April 1826. bis mit
1. October 1828., welche ſammtliche Talons von der
zur Verwaltung der Stift Merſeburgiſchen Anleihen
niedergeſetzten Deputation, sub dato Merſeburg den
1. Octbr. 1825. ausgeſtellt ſind, verloren zu haben ſo
werden die Jnhaber dieſer Talons oder deren Erben
und Ceſſionarien hierdurch vorgeladen, in dem auf

den 9. November c. Vormittags 10 Uhr
vor dem Deputirten Herrn Oberlandesgerichts- Aſſeſſor
Schmidt anberaumten Termine im Geſchaftslokal des
unterzeichneten Gerichtshofes zu erſcheinen und ihre An
ſpruche an jenen angeblich verloren gegangenen Doku-
menten anzumelden, widrigenfalls ſie mit ihren An
ſpruchen werden präkludirt und ihnen deshalb ein ewi
ges Stillſchweigen wird auferlegt werden.

des zum Gehorſam zuruckzufuhren, und daß er die
Hoffnung nähre, auch die ubrigen Anfuhrer, entweder
in Gute oder mit Gewalt baldigſt wieder zur Ord
nung zu bringen. Jnzwiſchen verſaumt die Regierung
nicht, dem Großweſſier Verſtärkungen an Truppen,
Artillerie und Munition zuzuſenden, um ihn in den
Stand zu ſetzen, gegen jene gefahrlichen Meuterer mit
dem erforderlichen Nachdruck zu Werke zu gehen. Das
erſte und dringendſte Bedurfniß bkeibt jedoch die Her-
beiſchaffung der nöthigen Geldmittel zur Befriedigung
der ſehr bedeutenden Forderungen der Albaneſer an
Sold Ruckſtaänden. Die zu dieſem Ende und zu an
dern nicht minder dringenden Zahlungen in der Haupt
ſtadt ausgeſchriebene außerordentliche Steuer ſoll ſich
auf zwanzig Millionen (turkiſche) Piaſter belaufen,
die jedoch ſchwerlich hereingebracht werden durften,
obgleich dabei die Großen des Reichs und die Miniſter
mit 1500 Beuteln, die Ulemas mit 900, die verſchie-
denen Zunfte, jede mit 30 40 Beuteln (der Beutel

500 Piaſter), betheilt worden, und die hieſigen
Banquiers ſich zu einer Beiſteuer von 2000 Beuteln
bereit erklart haben. Jnwiefern die in die Provinzen
abgeſendeten Kommiſſaire den gehegten Erwartungen
entſprechen werden, iſt bei der großen Erſchoöpfung der
meiſten dieſer Provinzen nicht leicht zu beſtimmen.

m

Urkundlich unter des Königl. Preuß. Ober-Landes-
Gerichts größerm Siegel und Unterſchrift.

Naumburg, den 6. Juli 1830.
Königl. Preuß. Oberlandes Gericht von

Sachſen.

Von hieſigem Königl. Landgericht iſt das dem Tiſch-
lermeiſter Chriſtian Erdmann Dreubler zuge-
hörige, sub No. 118. hierſelbſt am Schulberge belegene
Haus nebſt Zubehör, welches bereits nach Abzug der
Laſten auf 671 Thlr. 15 Sgr. gerichtlich taxirt wor
den Schuldenhalber ſubhaſtirt, und

der 20. October c.
zum peremtoriſchen Bietungstermine anberaumt worden,
daher alle diejenigen, welche dieſes Grundſtück zu beſitzen
fähig und zu bezahlen vermögend ſind, hierdurch gela-
den werden, in dieſem Termine, um 10 Uhr an Ge-
richtsſtelle, vor dem ernannten Deputato, Herrn Landge-
richtsrath Model ihre Gebote zu thun und zu ge
wärtigen haben, daß dem Meiſtbietenden, wenn ſich
zuvörderſt die Jntereſſenten über das erfolgte Gebot er
klart und in den Zuſchlag gewilligt haben werden, ſotha
nes Grundſtuck zugeſchlagen werden wird.

Halle, den 13. Juli 1830.
Königl. Preuß. Land Gericht.

v. Gerlach.



V

Von hieſigem Königl. Land Gericht iſt das dem
Gaſtwirth Friedrich Wilhelm Koch und deſſen
Ehefrau, Johanne Dorothee geb. Weber
eigenthumlich zugehörige, auf dem hieſigen Petersberge
suhb No. 1386. und 1387. belegene nach Abzug der
Laſten gerichtlich auf 3662 Thlr. 13 Sgr. 4 Pf. taxirte
Wohnhaus nebſt Zubehör Schuldenhalber ſubhaſtirt, und

der 20 October e.
der 22. December e.
der 19. Februar k. J.

zu Bietungsterminen anberaumt worden, daher alle
diejenigen, welche dieſes Grundſtuck zu beſitzen
fähig und zu bezahlen vermögend ſind, hierdurch
geladen werden, in dieſen Terminen um 9 Uhr an Ge-
richtsſtelle vor dem ernannten Deputato, Herrn Landge-
richts Rath Model ihre Gebote zu thun und zu
gewartigen haben, daß dem Meiſtbietenden, wenn
ſich zuvörderſt die Jntereſſenten uber das erfolgte Gebot
erklärt und in den Zuſchlag gewilligt haben werden, ſo
thanes Grundſtück zugeſchlagen werden wird.

Halle, den 27. Juli 1830.
Königl. Preuß. Land Gericht.

v. Gerlach.
Von hieſigem Königlichen Landgericht iſt das dem

Schmidt- Meiſter Johann Abraham Hänſel
zugehörige, sub No. 25. in Wörmlitz belegene
Schmiedehaus nebſt Zubehör, welches auf 2478 Thlr.
nach Abzug der Laſten gerichtlich taxirt worden iſt,
Schuldenhalber ſubhaſtirt, und

der 3. November c.
der 5. Januar k. J.
der 4. Marz k. J.

zu Bietungsterminen anberaumt worden, daher alle
diejenigen, welche dieſes Grundſtück zu beſitzen fähig
und zu bezahlen vermögend ſind, hierdurch geladen
werden, in dieſen Terminen, um 10 Uhr an Gerichts-
ſtelle, vor dem ernannten Deputato, Herrn Landge-
richtsrath Model ihre Gebote zu thun, und zu ge
wärtigen haben, daß dem Meiſtbietenden, wenn ſich zu
vörderſt die Intereſſenten uüber das erfolgte Gebot er-
klärt und in den Zuſchlag gewilligt haben werden ſo
thanes Grundſtück zugeſchlagen werden wird.

Halle, den 10. Auguſt 1830.
Königl. Preuß. Landgericht.

Belger,
Bekanntmachung.

Jn einer hier anhangigen Unterſuchung find die
nachſtehend verzeichneten Gegenſtände, wahrſcheinlich
auf eine unrechtmaßige Weiſe erworben, an uns über
geben worden.

Wir bringen dies zur öffentlichen Kenntniß mit dem
Bemerken, daß wir einen Termin in unſerm Gerichts

5

local (kleine Steinſtraße No. 214. eine Treppe hoch)
auf

den 4. October d. J.
zur Anmeldung des etwa beſtohlenen Eigenthumers und

Anzeige über die Zeit und die Art und Weiſe des Dieb-
ſtahls angeſetzet haben, uüberlaſſen jedoch dem Beſcha-
digten die Anzeige ſeiner Gerichtsbehörde zu machen.

Halle, den 20. Auguſt 1830.
Königl. Preuß. Jnquiſitoriat.

Schulze.
Verzeichniß.

1) Ein Paar Unterziehbeinkleider von feiner Leinwand,
blau gezeichnet C. v. L. 1.

2) Ein Paar dergl. blau gezeichnet v. L. 3.
3) Ein Paar dergl. rothgezeichnet C. v. L.
4) 6 Paar ganz neue baumwollene gewürkte Halb-

ſtruumpfe, ſämmtlich roth gezeichnet C. v. L. 1 6.
5) 2 Handtucher, ziemlich fein, geſtreift mit Kante,

roth gezeichnet v. L. 1. 2.
6) Eine zweigehaäuſige ſilberne Taſchenuhr, das aäußere

Gehauſe mit Schildkröte belegt, aber ſehr beſchädigt.
Esbefinden ſich auf dem ganz ſimplen Zifferblatte deut
ſche Ziffern, die Zeiger ſind von Meſſing. Jm innern
Gehäuſe ſieht man die Buchſtaben A. H. H. und
die Zahl 6836. eingeäzt, außerdem ſind noch die
Zahlen 3985. und 1449. mit einer Nadel gekritzelt
zu bemerken.

7) Eine tombackene eingehäuſige Taſchenuhr mit
deutſchen Ziffern die Zeiger von Stahl. Auf dem
Zifferblatt und der Platte auf dem Werke die Worte
Barthoud à Paris, inwendig auf dem Gehaäuſe
4& criso.

8) Ein Siegelring von Semid'or mit rothem Steine.
Jm Auftrage Königl. Wohllöbl. Landgerichts in

Eisleben ſollen anderweit von hieſigem Königl. Ge
richtsamte die dem Schenkwirth Friedrich Wil-
helm Hahndorff zu Freiſt zugehörigen Grund-
ſtucke beſtehend

in einem zu Freiſt belegenen Wohnhauſe und
Zubehör Land und Weidenplan, ſo wie 123
Morgen Land in Reidewitzer Feldflur, wel-
ches alles nach Abzug der Laſten 1382 Thlr. 5 Sgr.
3 Pf. geſchatzt worden,

öffentlich nothwendig meiſtbietend verkauft werden und
es iſt ein einziger Bietungstermin auf

den 26. November 1830
fruüh 11 Uhr im hieſigen Königl. Gerichtsamte anbe-
raumt worden, wozu beſitz- und zahlungsfähige Kauf
liebhaber eingeladen, die etwanigen unbekannten Real
prätendenten aber bei Vermeidung der Praäcluſion mit
ihren Anſprüchen hierdurch adcitirt werden.

Gerbſtädt, den 16. Auguſt 1830.
Königl. Preuß. Gerichts Amt.

Facilides.



Avertiſſement.
Jm Auftrag des Königlich Wohllöbl. Land Ge-

richts zu Halle iſt von dem unterzeichneten Königl.
Gerichts Amte auf Antrag der Stellmachermeiſter
Gottfried Daniel Muüllerſchen Erben hier, das
der verehelichten Chriſtine Friederike Götze
geb. Ahrend zu Salzmünde gehörige sub No. 6.
daſelbſt belegene Wohnhaus nebſt Hofraum, Garten,
4 Kabeln und 23 Acker Land, welches nach Abzug der
Laſten auf 340 Thlr. 26 Sgr. 4 Pf. Courant gericht-

lich abgeſchätzt worden zum öffentlichen meiſtbietenden
nothwendigen Verkauf geſtellt und der 1. October d. J.
Vormittags 11 Uhr an Ort und Stelle in dem Bol-
zeſchen Gaſthofe zu Salzmünde zum einzigen Bie-
tungs- Termine angeſetzt worden, wozu Beſitz und
Zahlungsfähige Kaufliebhaber mit dem Eröffnen hier-
durch vorgeladen werden daß dem Meiſt- und Letzt

bietenden, wenn nicht geſetzliche Grunde eine Ausnah-
me nöthig machen, der Zuſchlag ertheilt werden wird.

Zugleich werden alle aus dem Hypothekenbuche nicht
erſichtlichen Realprätendenten aufgefordert, in dem Li-
citations- Termine ihre Forderungen zu liquidiren,
widrigenfalls ſie damit gegen den künftigen Beſitzer nicht
weiter werden gehoört werden.

Wettin, den 23. Juli 1830.
Königl. Preuß. Gerichts Amt-

Rammſtedt.
G

Auf den 7. September dieſes Jahres Nachmittags
3 Uhr ſollen die Zeibelſchen in Trothaer Marke ge-
legenen Aecker an den Meiſtbietenden, unter den im
Termine ſelbſt vorher bekannt zu machenden Bedingun-

gen, verpachtet werden.
in meine Wohnung Nr. 287. Leipziger Straße erge-
benſt ein.

Halle, den 18. Auguſt 1830.
Dr. Stiſſer.

Ritterguts- Verkauf.
Ein 4 Meile von Merſeburg, z Meile von

Halle und 2 Meile von Leipzig gelegenes Ritter-
gut mit Wohn und Wirthſchaftsgebaäuden, ſoll Fami-
lien- Verhältniſſe wegen freiwillig verkauft werden.

Daſſelbe zeichnet ſich durch die Tragbarkeit der Fele
der und Wieſen aus, hat ein ſehr bedeutendes Braun-
kohlenlager und einen Anſchlagswerth von 36,000 Thlrn.

Beauftragt bringe ich dieſen Verkauf zur offentli-
chen Kunde.

Der diesfallſige Anſchlag kann bei dem Unterzeich-
neten eingeſehen und Abſchrift davon gegen die Gebühr

ertheilt werden.
Naumburg, den 30. Juli 1830.

Der Juſtiz-Commiſſarius
Pazſchke.

Pachtluſtige lade ich hierzu
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J Tabakhandlung von A. F. Buchler am Markte.

Echter Portorico ſowohl in Paketen als loſe, das
o 10 Sgr. fur 1 Thlr. 34 v.

Petit- Canaster das b 10 Sgr. fur 1 Thlr. 33 v.
Petit Portorico das b 5 Sgr. für 1 Thlr. 75 p.
Wohlriechender Augenſchnupftabak das b 10 Sgr.

Auch alle andere Sorten Tabak, ſowohl in Blattern,
Paketen und loſe zu den billigſten Preiſen.

Da ich ein Commiſſions Lager von Baierſchem
Bier übernommen habe, ſo mache ich ſolches einem
geehrten Publikum hiermit ergebenſt bekannt, und bitte,
mir auch in dieſem Artikel ihr geehrtes Zutrauen zu
ſchenken. Ich verkaufe ſelbiges in Flaſchen à 2 Sgr.

A. F. Buchler.
Ein junger Oekonom mit ſehr empfehlenden Zeug

niſſen verſehen, erbietet ſich zum ſofortigen Antritteo
einer Verwalterſtelle. Nähere Nachweiſung giebt die
Expedition des Kuriers.

Wer einen rothen baumwollenen Regenſchirm, auf
deſſen Platte der Name Reuter gravirt iſt, auf dem
Kronprinzen abliefert, hat eine angemeſſene Belohnung
zu erwarten.

Jn der beendigten VIII. Kourant- Lotterie fielen
außer den kleinern folgende größere Gewinne in unſre
Einnahme

1 Gewinn zu 1000 Thlr.

3 2504 2007 100welche jederzeit in Empfang genommen werden können.
Die IX. Kourant- Lotterie nimmt den 5. Octbr, ihren

Anfang und ſind bis dahin ganze und funftel Looſe zu
den bekannten Planpreiſen bei uns zu bekommen.

Halle, den 19. Auguſt 1830.
Lehmann. Runde.

Die Liſten der 2ten Claſſe 61ſter Lotterie ſind ange
kommen und können bei uns nachgeſehen werden.

Die Ziehung der 3ten Claſſe beginnt den 16, Septbr.
und muß die Erneuerung der Looſe bis ſpäteſtens den
14. Septbr. erfolgen.

Lehmann. Runde.
Bekanntmachung.

Jch bin Willens mein in Döllnitz in der Aue
gelegenes Backhaus zu verkaufen. Daſſeibe enthält
zwei Stuben, drei Kammern, zwei Stalle, auch ein
Stück Garten und zwei Gemeindekabeln mit Gemein-
de Recht. Wer Luſt hat dies zu kaufen der melde ſich
beim Lohnkutſcher Ziegler in der großen Steinſtraße
in Halle No. 168.
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Dienſtgeſuch.
Ein unverheirathetes in ſeinen beſten Jahren befind

liches Frauenzimmer, welches bis jetzt auf einem nicht
unbedeutenden Gute als Wirthſchafterin angeſtellt iſt,
wunſcht, veränderungshalber, ein gleiches Engagement
entweder auf dem Lande oder auch in der Stadt zu er
halten. Außer den erforderlichen Kenntniſſen in der
Kuüche, iſt ſie auch in aller und jeder weiblichen Nähte-
rei erfahren, und kann wegen ihres übrigen Verhal-
tens die beſten Zeugniſſe aufweiſen. Das Nähere hier-
uüber ertheilt

Halle, den 24. Auguſt 1830.
der Leihbibliothekar

J. G. Lutſch,
am Schulberg No. 60.

Concert- Anzeige.
Da das zum vorigen Freitag angekündigte große

Vocal und Jnſtrumental- Concert im Garten des Hrn.
Malſch, wegen eingetretener ungünſtiger Witterung
nicht hat gegeben werden konnen, ſo wird ſolches dieſen
Freitag den 27. Auguſt ſtattfinden. Der Eintrittspreis
iſt 5 Sgr., der Anfang halb 5 Uhr. Die Muſikſtucke,
welche vorgetragen werden, ſind auf den Anſchlagezet-
teln nachzuſehen.

Fette neue Engl. Voll Heringe à Stuck 14 Sgr.

Fette alte a Stuck 1 Sgr.bei ganzen Schocken billiger
Holland. Rahmkäſe à v 24 Sgr. mit und ohne

Kummel empfing wieder

Friedr. Sontag,
Große Steinſtraße No. 182.

Da ich von meiner Krankheit jetzt wieder hergeſtellt
bin, ſo erlaube ich mir, einem verehrten Publikum die
gehorſamſte Anzeige zu machen, daß ich wie fruher zu
jeder Zeit Tochter in meine Penſſonsanſtalt aufnehmen
und fur deren zweckmäßige Ausbildung gewiſſenhafte
Sorge tragen werde. Eltern und Vormunder, die ihre
Kinder mir anzuvertrauen geſonnen ſind, erſuche ich
deshalb, mit mir in meiner Wohnung (Domplatz No.
1032.) gefälligſt Ruckſprache zu nehmen.

M Friederike Schaller.
Ein gebildeter Knabe von rechtlichen Eltern, welcher

ſich der Handlung zu widmen wunſcht, kann unter ſehr
vortheilhaften Bedingungen in meiner Material Hand-
lung placirt werden.

F. W. C. Pohlmanngroße Steinſtraße No. 166.

Fuür eine auswärtige Material Handlung ſuche ich
einen Lehrling unter annehmlichen Bedingungen.

Der Kaufmann Hachtmann
in Halle.

ſtelle
Jch ſuche einen Burſchen in meine Drechslerwerk-

F. A. Spieß.
Bekanntmachung.

Die unterſchriebenen Erben des verſtorbenen Herrn
Juſtiz Commiſſions Rath Johann Chriſtian
Siegmund Buüttner und der gleichfalls verſtorbe
nen Demoiſelle Auguſte Philippine Friederike
Buttner zu Eisleben beabſichtigen den Nachlaß
beider zu theilen und fordern daher alle und jede Gläu
biger der beiden Verlaſſenſchaften auf, ihre Anſpruche
innerhalb dreier Monate bei ihnen unmittelbar oder bei
ihrem Bevollmächtigten, dem Juſtiz Commiſſair
Stockmann zu Eisleben anzuzeigen und nachzu-
weiſen.

Leipzig u. Burgholzhauſen, d. 8. Aug. 1830.
Der Kaufmann Auguſt Siegmund Buüttner

zu Leipzig.
Die Amtmann Caroline Friederike Stark

geb. Buttner zu Burgholzhauſen.
Der Amtmann Johann Chriſtian Stark

als Ehemann.

Bekanntmachung.
Die unterzeichneten Erben der verſtorbenen Frau

Juſtiz-Commiſſions Rathin Chriſtiane Wilhel-
mine Charlotte Buüttner geb. Schmidt zu
Eisleben wollen deren Nachlaß theilen. Sie fodern
daher die etwanigen Glaubiger dieſes Nachlaſſes hiermit
auf ihre Anſprüche innerhalb dreier Monate bei ihnen
unmittelbar oder bei ihrem Bevollmachtigten, dem Ju-
ſtiz-Commiſſair Stoſckmann zu Eisleben anzu-
zeigen und nachzuweiſen.

Eisleben, Hettſtädt und Merſeburg,
den 8. Auguſt 1830. z

Der Bergguardein Friedrich Schmidt zu
Eisleben.

Die verwittwete Land und Stadt Gerichts Aſ
ſeſſor Louiſe Schmidt zu Hettſtädt.

Die verwittwete Bau Jnſpecter Wilhelmine
Charlotte Natalie Schmidt zu
Merſeburg.

Ein ſchönes Grundſtück in einer lebhaften Mittel
ſtadt im Herzogthum Sachſen, worinnen Weißbackerei
und Materialhandel betrieben wird, 8 Scheffel Ausſaat
Garten 24 Morgen Acker, ſoll wegen Familienver-
hältniſſe unter ſehr annehmlichen Bedingungen fur
1700 Thlr. Courant ſofort gleich verkauft werden. Na
heres ertheilt der Oekonom Rööſeler in Giebichen-
ſtein bei Halle.

h

Verkauflat
Ein Sauſchwein mit 8 kleinen noch bei der Sau

iſt zu verkaufen bei dem Gaſtwirth
Schöllner in Zſcherben.
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Eine Wirthſchafterin, die in der Landwirthſchaft er
zogen und ſchon auf bedeutenden Gütern geweſen, auch
gegenwärtig noch im Dienſte iſt wuänſcht eine Anſtel
lung zu haben. Mit Zeugniſſen ihres Wohlverhaltens
kann dieſelbe aufwarten. Das Nähere erfährt man in
der Expedition dieſer Zeitung.

Verkauf.1) Ein ſtarker Einſpanner Fuchs Englander gut
eingefahren 7 Jahr alt und ganz ohne Fehler; 2) ein
Graditzer Geſtuütpferd, 4 Jahr alt, braun, ohne Ab-
zeichnung ganz fehlerfrei und zum Reitpferd poſſend,
beides Wallachen, ſollen wegen Mangel an Platz ver-
kauft werden. Zu erfragen in dem Judezeitſchen
Hauſe in Giebichenſtein bei Halle.
Verpachtung einer Material- Handlung.

Jn einem Städtchen im Kreiſe Mannsfeldt,
ſoll ein im vollen Gange ſich befindendes altes Mate-
rial-Geſchäft, nur Familien Verhältniſſe wegen, an-
derweitig verpachtet, und das vorhandene Waaren-
Lager mit ubergeben werden. Näheres ſagen die Kauf-
leute J. A. Schneider in Magdeburg, Braune-
hirſchſtraße, und J. L. Schneider in Leimbach
bei Mannsfeldt.
Rang und OQuartierliſte der Kön, Preuß. Armee
1830. Halle, bei Kummel. 1 Thlr.
Bei Hoffmann und Campe iſt erſchienen:

Grundgeſetz
oder

conſtitutionelle Charte der Koönigreichs

Frankreich.
Nebſt mehreren darauf bezuglichen Anhangen,

Preis 5 Sgr.
Bei der gegenwartigen Kriſis in Frankreich durfte

obige Schrift, welche außer der Charte noch das Preß-
und das Wahlgeſetz 2c. enthäalt, von beſonderem Jn-
tereſſe fur das Publikum ſeyn. Zu haben in der

Buchhandlung von Friedr. Ruff.
Bei C. A. Schwetſchke und Sohn in Halle

und in allen Buchhandlungen iſt zu haben
Die Tranchirkunſt.

Oder Anweiſung, alle Fleiſchſpeiſen, als Braten aller
Art, Geflugel und Fiſche, ſo wie Paſteten, Kuchen
und Backwerk, geſchmackvoll und zierlich zu zerlegen
und vorzuſchneiden. Nebſt Belehrungen, wie man
Speiſetafeln anordnet, die Schuſſeln wohlgefallig grup-
pirt und die verſchiedenen Speiſen anrichtet und aus-
ſchmuckt. Ein Huülfsbuchlein fur jede Haushaltung,
insbeſondere fur Speiſewirthe, Köche, Köchinnen und
Marqueurs. Von Lagarde, vormaligem Haushof-
meiſter zu Paris. Mit 2 Abbildungen. 8. Geheftet.

Preis 15 Sgr.
(Quedlinburg, bei G. Baſſe.)

u m m F m

Fonds und Geld Cours.
Berlin, S Pr. ſern v Pr. Cour.

St. Schuldſch. 4 932 5987 Kur u. Nm. do T
Pr. Engl. Anl. 185 1015 Schleſiſche do. 41107

do. 225 1014 SDom. Pfandbr. 5
Pr. Engl. Ob. 304 95 rückſt. C. d. Km. 722
Km. Ob. m. C. 4 984 do. do. d. Nm. 725
m. Jnt. Sch. do 4 983 8inseſch. d. Km. 73
Berl. Stadt Ob. 4 (101 do. do. d. m. 7
Königsb. do. 4 983 Holl. vollw, D.
Elbing. do. 43 1013 Neue dito 1817Danz. do. in Th. 3875 Friedrichsd'or 133 125
Weſtpr. Pfob. A. 99 Disconto 55 65Gr. Hz. Poſ. do. 4 1013
Oſtpr. Pfandbr. 4 100f
Pomm. Pfandbr.4 106 105

Getreidepreiſe.
Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde.

Halle, d. 24, Auguſt.
Weizen 2thl. 5 ſgr. pf. bis 2 thl., 17 ſagr. 6Roggen 1 1 8 ſo 9Gerſte J 29 25Hafer 20 22 6Jn den 3 Markttagen vom 18. bis 24, Auguſt ſindzum Verkauf in die hieſige Stadt eingebracht a
A. vom Lande in Summa 84 Wſp. 16 Schfl.

Weitzen 24 Wſpl. 4 Schfl. Gerſte 8 Wſpl, 4 Sceßfl,
Roggen 27 882 Hafer 24 10

B. zu Waſſer nichts.
Zu Schiffe iſt abgefahren worden in Summa 24 Wſpl. 12 Schf.

Weitzen 13 Wiſpl, 8 Schfl. Gerſte 8 Wſpl. 4
Roggen 53 vafer

Nordhauſen, d. 21. Auguſt.
Weizen 1thl. 18 ſgr. pf. bis 1 thl. 28 ſgr. pf.

Roggen 11 L. 15Gerſte 27 1 5Hafer 26 46Rüböl, der Centner 173 thl.
Leinböl, 15 thl.

Magdeburg, d. 21. Auguſt. (Nach Wispeln.)
Weizen 47 64 thl. Gerſte 22 27 thl.
Roggen 30 833 Hafer 20 22

Quedlinburg, den 20. Auguſt. (Nach Wispeln.)

Weizen 52thl. Gerfte 25 thl.
Roggen 30 Hafer 21Rüböl, der Centner 163 thl.

Leinöl, 143
Beilage



grund ſturzte.

Beilage zu N 68. des Kuriers, Hall. Zeit. f. Stadt u. Land. 1830.

Begebenheiten in der Hoöhle eines Tiegers.

(Beſchluß.Der Tieger dagegen erreichte den Felsvorſprung

auf unſerer Seite aber nur mit den Vordertatzen,
und mit dem uübrigen Theile des Körpers uber dem Ab
grunde ſchwebend. Seine Kraftanſtrengung war fo

gewaltig, daß man den Augenblick vorausſehen konnte,
wo er ſich ganz emporſchwingen werde. Die Jndia-
ner ſtießen von Neuem ein wildes Geſchrei aus als ob
alle Hoffnung verloren ſey-

Wharton hatte ſich wahrend dem nur wenig ent-
fernt. Sogleich wendete er ſich, nur ſeinem Muthe
gehorchend, um, und ſtieß dem Tieger ſein Jagdmeſ-
ſer in die Bruſt. Aber zugleich ergriff ihn dieſer mit
ſeinen Zahnen am Schenkel, und zog ihn zu ſich.
Mein unerſchrockener Freund ſchlang ſich mit dem lin-
ken Arm um einen Baum, und wendete mit der rech
ten Fauſt das Meſſer mehrmals um in des Tiegers
Bruſt.

Das Alles war das Werk eines Augenblicks, und
ſchneller geſehen als erzahlt. Wir Uebrigen eilten ihm
zu Hüulfe. Lincoln, der Feurigſte von allen, ergriff
Whartons Doppelflinte und verſetzte, von der ſteilen
Hööhe, auf welcher er ſich befand, dem Tieger einen
ſo gewaltigen Kolbenſchlag auf den Kopf, daß er be-
täubt wurde, ſeine Beute fahren ließ und in den Ab-

Aber mit ihm zugleich der ungluckliche
Juüngling, der durch die Heftigkeit des gefuhrten
Schlages, und durch die dadurch verurſachte ſchnelle
Bewegung nach vorn, das Gleichgewicht verlor, undin weniger als einer Minute auf immer von der zu un-

ſern Füßen brauſenden Fluth begraben wurde.
Wir ſtießen zuerſt ein verzweifelndes Geſchrei aus,

wonach ein düſteres Schweigen eintrat. Rettung war
unmöglich. Als ich mich ein wenig erholt hatte, ſah
ich den armen Wharton ohnmaächtig am Rande des
Abgrundes liegen. Wir unterſuchten ſeine Wunde.
Sie war tief und blutete heftig. Die Jndianer holten
einige Pflanzen, um das Blut zu ſtillen. Mein

blieb unbeweglich aber ſein Puls ſchlug ſehr
ar

Jndeſſen war es Abend geworden, und wir ſahen
uns genöthigt, die Nacht an dieſer Stelle, unter ei-
nem vorſpringenden Felſen, zuzubringen. Die Füh-
rer zundeten ein Feuer an, um die wilden Thiere von
uns entfernt zu halten. Jch genoß einige Fruchte, die
mir dargeboten wurden, ohne zu wiſſen, was ich that.
Es war die traurigſte Mahlzeit meines ganzen Lebens.

Die Nacht hindurch konnte ich kein Auge ſchließen.
Jch hörte Wharton's tiefes, ſchweres Athemholen

dicht neben mir. Am andern Morgen früh ſagten un
ſere Jndianer, daß das Beſte, was wir thun koönnten,
darin beſtehe, unſern unglücklichen Freund nach dem
Dorfe zu bringen wo wir kurz vorher über Nacht ge
blieben. Sie verfertigten ſchnell eine Tragbähre von
Baumzweigen und Schilf, der Verwundete wurde
darauf gelegt, und behutſam nach dem Dorfe getragen,
wo er jedoch aller Muhe und Sorgfalt ungeachtet,
nicht mehr zur Beſinnung kam.Am dritten Tage bemerkte ich ein konvulſiviſches

Zittern in allen ſeinen Gliedern. Er richtete ſich auf
und ſprach einige unverſtandliche Worte. Die Hand
des Todes war uüber ihm. Gleich nachher fiel er auf
ſein Lager zurück, und hauchte ſeinen Geiſt aus.

Das war das traurige Ende meiner Reiſe zum
Schimbaroſſo. Sobald ich meinem Freunde die letzte
Pflicht erwieſen, eilte ich, eine Gegend zu verlaſſen,
die fur mich ſo furchtbar geworden, und benutzte die
erſte Gelegenheit, nach Europa zuruckzukehren.

Die konſtitutionelle Charte der Franzoſen

gegeben von König Ludwig XVIII. zu Paris
am 4. Juni 1814,

und modifizirt durch die Erklarung der Depu-
tirtenkammer am 7. Auguſt 1830.

(Die in der urſprünglichen Faſſung dieſer Urkunde enthaltne
Einleitung, durch welche Ludwig XVIII. unumwunden
erklärte, daß die Charte ein freiwilliges Geſchenk ſei-
ner königlichen Huld ſey, ift bekanntkich durch die erwähnte
Erklärung der Deputirtenkammer als ein die Würde der

Nation verletzender Zuſatz für immer beſeitigt worden.)

Oeffentliches Recht der Franzoſen.
Art. 1. Die Franzoſen ſind gleich vor dem Ge

ſetz, welches auch ſonſt ihr Rang oder ihre Titel feyn
mögen.

2. Sie tragen ohne Unterſchied im Verhältniß
ihres Vermögens zu den Laſten des Staates bei.

3. Sie find alle gleich zuläſſig zu den Civil und
Militair- Stellen.4. Gleicbe Garantie iſt ihrer perſönlichen Freiheit

gewährt. Niemand kann belangt oder arretirt wer
den, als in dem Falle, welchen das Geſetz beſtimmt
und in der Form, die es vorſchreibt.

5. Jeder bekennt ſich zu ſeiner Religion mit glei-
cher Freiheit, und erhalt für ſeinen Kultus denſelben
Schutz.

6. Die Geiſtlichen der römiſch-katholiſch apoſto
liſchen Religion, zu welcher ſich die Mehrheit der Fran a
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zoſen bekennt, und diejenigen der andern chriſtlichen
Kulte erhalten Beſoldungen aus dem öffentlichen
Schatz.

7. Die Franzoſen haben das Recht ihre Mei-
nungen öffentlich bekannt machen und drucken zu laſ
ſen, indem ſie ſich nach den Geſetzen richten. Die
Cenſur kann nie wieder eingeführt werden.

8. Alles Eigenthum iſt unverletzlich, ohne irgend
eine Ausnahme desjenigen, was Nationalguüter ge-
er wird das Geſetz macht darunter keinen Unter
ſchied.

9. Der Staat kann in Betracht des geſetzmäßig
erwieſenen, öffentlichen Jntereſſes die Abtretung eines
Eigenthums verlangen, jedoch nach vorhergegangner
Schadloshaltung.

10. Alle Nachforſchungen über die bis zur Re
ſtauration geäußerten Meinungen und Vota find un
terſagt. Dieſelbe Vergeſſenheit wird den Tribunalen
und Buürgern auferlegt.

11. Die Konfſkription iſt abgeſchafft. Der Wer-
bungs Modus der Land und See Armee iſt durch
ein Geſetz beſtimmt.

Formen der Regierung des Königs.
Art. 12. Die Perſon des Königs iſt unverletzlich

und heilig. Seine Miniſter ſind verantwortlich. Dem
König allein gehört die executive Gewalt.

13. Der Koönig iſt das Oberhaupt des Staates
er befehliget die Land und Seemacht, erklaärt den
Krieg, ſchließt Friedens Traktate, Allianzen und
Handels Verträge, ernennt zu allen öffentlichen Ver
waltungs Aemtern, und erlaßt die nöthigen Verord-
nungen und Ordonnanzen zur Vollziehung der Ge
ſetze, ohne jemals die Geſetze ſelbſt ſuspendiren oder
von ihrer Vollſtreckung dispenſiren zu können.
Doch können keine fremden Truppen zum Dienſte des
Staates angenommen werden, als in Folge eines
Geſetzes

14. Die geſetzgebende Macht uüben zuſammen der
König, die Pairs und Deputirtenkammer aus.

15. Das Vorſchlagen der Geſetze kommt dem
Könige, der Pairs und Deputirtenkammer zu.
Gleichwohl ſoll jedes Steuergeſetz zuvor von der De
putirtenkammer votirt werden. n

t0

16. Jedes Geſetz muß frei berathen und durch
die Mehrheit jeder der beiden Kammern votirt
werden.

17. Wenn ein Geſetzvorſchlag von einer der drei
Gewalten verworfen worden, ſo kann er in derſelben
Sitzung nicht wieder vorgelegt werden.

18. Der Koöönig allein ſanktionirt und verkündet
die Geſetze.

19. Die Cüvilliſte wird von dem erſten nach der
Thronbeſteigung des Königs verſammelten geſetzgeben-
den Körper für die ganze Dauer der Regierung be-
ſtimmt.

Von der Pairskammer.
20. Die Pairskammer iſt ein weſentlicher Theil

der geſetzgebenden Macht.
21. Sie wird von dem Könige zu gleicher Zeit wie

die Deputirtenkammer zuſammenberufen. Die Sitzun
gen beider beginnen und endigen zu gleicher Zeit.

22. Jede Verſammlung der Pairskammer, wel
che außer der Zeit der Sitzung der Deputirtenkammer
gehalten würde, iſt unerlaubt und nach vollem Rechte
ungültig, mit Ausnahme des einzigen Falles, wo ſie
als Gerichtshof verſammelt iſt, und alsdann kann ſie
nur gerichtliche Funktionen ausuüben.

23. Die Ernennung der Pairs von Frankreich
kommt dem Könige zu. Jhre Zahl iſt unbeſchränkt,
er kann dabei die Wuürden aändern, ſie lebenslanglich
ernennen, oder nach ſeinem Willen erblich machen.

24. Die Pairs können im fünf und zwanzigſten
Jahre in die Kammer treten, haben aber erſt mit dem
dreißigſten berathende Stimme.

25. Die Pairskammer wird durch den Kanzler
von Frankreich praſidirt in ſeiner Abweſenheit von ei-
nem von dem Könige ernannten Pair.

26. Die Prinzen vom Geblute find Pairs nach
dem Rechte der Geburt; ſie ſitzen gleich nach dem Pra
ſidenten.

27. Die Sitzungen der Pairskammer ſind wie die
der Deputirtenkammer offentlich.

28. Die Pairskammer erkennt über von den Ge
ſetzen beſtimmte Verbrechen des Hochverraths und Ein
griffe in die Sicherheit des Staates.

29. Kein Pair kann arretirt werden, als mit
Genehmigung der Kammer und im Fall eines Krimi-
nalverbrechens nur von ihr gerichtet werden.

(Beſchluß folgt.

h
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